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Fragen und Antworten: 
Änderungen des WEG in der Corona-Krise

 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 

Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

1. Welche Änderungen sind im Wohnungseigentumsrecht vorgesehen? 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist die Durchführung von Eigentü

merversammlungen vielfach nicht möglich. Daher mussten die Vorausset

zungen dafür geschaffen werden, dass die Wohnungseigentümergemein

schaften auch weiterhin handlungsfähig bleiben.

-

-

-

 

Der Gesetzesentwurf sieht hierzu insbesondere zwei Maßnahmen vor: 

Um im Falle des Auslaufens der Bestellung von WEG-Verwaltern einen ver

walterlosen zustand auszuschließen, wird angeordnet, dass der zuletzt be

stellte Verwalter im Amt bleibt. Um zugleich die Finanzierung der Woh

nungseigentümergemeinschaften sicherzustellen, wird ferner angeordnet, 

dass der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan bis zum Beschluss eines neuen 

Wirtschaftsplans fort gilt.

-

-

-

 

2. Weshalb wurde keine Online-Versammlung der Wohnungseigentümer 

zugelassen? 

Wenn den Wohnungseigentümergemeinschaften die Möglichkeit einge

räumt würde, Online-Versammlungen durchzuführen, heißt das auch, dass 

Wohnungseigentümer gezwungen werden können, auf diese Weise gegen 

ihren Willen an einer solchen Versammlung teilzunehmen. Zweifelhaft ist, 

ob überall die notwendige technische Ausstattung vorhanden ist, um On

line-Versammlungen sicher durchzuführen. Zudem erscheinen die rechtli

chen Risiken beträchtlich, die mit technischen Störungen verbunden sind, 

die während einer Versammlung auftreten können. Im Übrigen kann eine 

-

-

-
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Online-Versammlung schon nach geltendem Recht dann durchgeführt wer

den, wenn alle Eigentümer dies wollen, also eine entsprechende Vereinba

rung besteht.

-

-

 

3. Wie können die Wohnungseigentümer dringende notwendige Maßnah

men (z.B. Reparaturen) veranlassen?

-

 

Das geltende Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sieht bereits vor, dass der 

Verwalter in dringenden Fällen die zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Ei

gentums erforderlichen Maßnahmen ohne vorherige Befassung der Woh

nungseigentümer treffen darf (§ 27 Absatz 1 Nummer 3 WEG). Ein dringen

der Fall liegt vor, wenn die vorherige Befassung der Eigentümer in der Eigen

tümerversammlung nicht möglich ist. In diesen Fällen ist der Verwalter be

rechtigt und verpflichtet, ohne vorherigen Beschluss der Wohnungseigentü

mer alle unaufschiebbaren Maßnahmen veranlassen, z.B. für den Fall, dass 

dem gemeinschaftlichen Eigentum ein Schaden droht. Insbesondere not

wendige Reparaturen können auf dieser Grundlage vom Verwalter veran

lasst werden. Demnach bleibt die Gemeinschaft im Hinblick auf unauf

schiebbare Maßnahmen in der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten 

Situation auch dann handlungsfähig, wenn keine Eigentümerversammlung 

durchgeführt werden kann.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4. Wie geht es nach der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Krise 

weiter? 

Wenn die Hinderungsgründe für die Durchführung der Eigentümerver

sammlung entfallen sind, sollte eine in der jetzigen Zeit vorgesehene Ver

sammlung zeitnah nachgeholt werden. Zu dieser Versammlung wäre gege

benenfalls die Beschlussfassung über die Bestellung eines neuen Verwalters 

vorzusehen, wenn die Amtszeit des bisherigen Verwalters ohne die Rechts

änderung bereits ausgelaufen wäre. Die Amtszeit des Verwalters, die durch 

die Rechtsänderung verlängert worden ist, endet mit seiner Abberufung oder 

mit der Bestellung eines neuen Verwalters. Darüber hinaus kann auch die 

Beschlussfassung über einen neuen Wirtschaftsplan vorbereitet werden, 

wenn dies für erforderlich gehalten wird. Die Wohnungseigentümer können 

-

-

-

-
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aber auch entscheiden, dass der alte Wirtschaftsplan bis in das Jahr 2021 wei

tergelten und erst dann eine neuer beschlossen werden soll.

-
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